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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1974

Norm

JN §99

Rechtssatz

Rechtsmißbräuchliches Erschleichen der Zuständigkeit setzt zumindest ein absichtliches Herbeiführen des

Zuständigkeitstatbestandes voraus. Ein Aufrechterhalten einer ohne Mitwirkung des Klägers entstandenen Situation

durch diesen reicht hiezu nicht aus.

Entscheidungstexte

2 Ob 207/74

Entscheidungstext OGH 26.09.1974 2 Ob 207/74

Veröff: JBl 1975,101

5 Ob 555/83

Entscheidungstext OGH 22.03.1983 5 Ob 555/83

Beisatz: Hier: Einstweilige Verfügung, Lastkraftwagenzug der Antragsgegner befindet sich im Sprengel des

Erstgerichtes. (T1)

Schlagworte

SW: Auto
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